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iſcher Emanuel Friedrich v. Fagebden 19. Sept. 1786 den

—183 70Schultheiß in Bern. Aus einem allen patriciſchen Geſchlechte

der Sladl Bern gebürlig, Sohn und Enkel verdienter Magiſtraten, widmete ſich

F.der politiſchen Laufbahn, in welcher ihm ungewohnliche Begabung des Geiſtes

indCharaklers ſeltene Auszeichnung, die Zeit in deren Entwicklung ſein Wirken

fiel, ebenſo ſchwere Prüfungen brachte. Als jahriger Knabe Zeuge der feind⸗

lichen Einnahme und Mißhandlung Berns und alles ihm Theuern durch die

Tuppen der beutegierigen fränkiſchen Republik — eine Erinnerung, die ihn mit

nausloſchlicher Abneigung gegen Frankreich erfüllte, —trat er nach erhaltener

Ausbildung auf den AÄkademien in Bern und Genf 1802 zunächſt in den mili—

läriſchen Dienſt ſeines Vaterlandes, nahm 1804 in demſelben an der Unter—

drückung des Aufſtandes gegen die ſogen. Mediationsverfaſſung im Canton

Zürich (Bockenkrieg) Antheil, machte 1805, 1808 und 1818 dieſchweizeriſchen

Greuzbeſezungen mit und trat hierbei zum erſten Male in nähere Berührung

mit dem Mannue, an deſſen Seite er ſpäter Berns Geſchicken vorſtand, dem als

Gaexral den Sberbefehl führenden ſchweizeriſchen Landammann und berniſchen

Schullheißen Riklaus Rudolf von Wattenwyl. 1808 deſſen Adjutant, wurde

F. 18183 dem inBaſel befehligenden Oberſten von Herrenſchwand als Adjutant

beigegeben. Zu Miſſionen an Wattenwyl an den damaligen Landammann

Reinhard in Zurich andie öſterreichiſchen Generale Bubna und v. Langenau

berwendet, welche die Vorhut der Allürten im Breisgau commandirten und bei

den Verhandlungen ſeines Diviſionärs mit denletztexen anweſend, hatte F.

hierbei Gelegenheit zu nahem Einblick in die militäriſchen und politiſchen Ver—

vicklungen aller Mi welche der Eine und Durchmarſch der Allürten gegen

Frankreich fur die Schweiz hervorrief. Die Nichtbehauptung der ſchweizeriſchen

Reutralitaͤt wie die haſtige Gewaltſamkeit, mit welcher eine ultrareaktionäre

Parlei in Bern unter dem Einfluſſe des öſterreichiſchen Sendlings SenftPilſach

die Mediallonsverfaſſung beſeitigte, erregten in ihm gleichen Unwillen. Nach—

— drücklich und wirkſamſt krat er ſür ſeinen unmittelbaren Vorgeſetzten, vp. Herren⸗

ſchwand, auf, als demſelben ungerechte Vorwürfe gemacht werden wolltken, ſchloß

ſich aber auch, als v. Wattenwyl unddeſſen bisheriger College v. Mülinen

bder uu Berns Spitze berufen wurden, an dieſelben an und nahm lebhaften

Autheil an der Politik, welche ſie befolgen zu ſollen glaubten

Schon fruher hatte F. verſchiedene Secretariatsftellen unkergeordneter Art

bekleidet, war auch 1810 zum Mitglied des Amts- oder erſtinſtanzlichen Civil⸗

Poltzeigerichts in Bern ernannt worden eine Wahl, auf die ihm eine gekrönte

zuriſtiſche Preisſchrift 1808 natürliche Anwartſchaft erworben. Jetzt betraute

hyn der Große Rath mit der Stelle eines Legationsraths oder dritten Geſandten

Berns, neben Mulinen und dem Rathsherrn v. Stürler erſt auf der ſogen.

18drligen Tagſahung in Luzern, dann auf der unter Reinhard's Vorſit gebil—

deten, bon der Mehcheit der Cantone beſuchten und allein von den europä—

iſchen Machten anekkannten 19brtigen Tagſahung in Zürich. VomApril 1814

bis anfangs April 1818 harrte F. nicht ohne Selbſtüberwindung in dieſer Stel⸗



lung aus, die Berns Streit mit Aargau und Waadt undöftere Abweſenheit
ſeiner von F. dann vertretenen Vorgeſetzten ſchwierig und oft peinlich machten.
Eine Aufſehen erregende Schrift des Aargauers Rengger beantwortete er durch
Veröffentlichung derBeiträge zur Vervollſtändigung der Schriſt, betilelt Ueber
den ſchweizeriſchen Bundesverein und die Anſprüche Berns— Die Ruckehr
Napoleon's von Elba, der Wiederbeginn des europäiſchen Krieges unddie
Aufſtellung einer ſchweizeriſchen Armee unker dem Generol NFranz d. Bach⸗
mann (. d.) brachten F. die willkommene Abberufung von Zürich. Als Oberſt⸗
lieutenant trat er in Bachmann's Stab ein. Zwiſchen dem General, der mit
vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und Fbildete ſich ein höchſt freund
ſchaftliches Verhältniß, das den kurzen Feldzug lange überdauerte und erſt mit
Bachmann's Hinſchied 1881 endigte, nach welchem F. in deutſcher und in franzb⸗
ſiſcher Sprache die oben citirte Schrift Zum Andenken des FreiherrnRegr
Bachmann an der Letz“ erſcheinen ließ. Nach geſchloſſenem Frieden kehrte F.
zu den politiſchen Geſchäften in Bern zurück, führte die Feder in der Commuſſion,
welche unter Wattenwyl's Vorſitz die Fundamentalgeſetze Berns revidirte, wurde
1816 Secretär des Geheimen Rathes, führte 1817 eine Miſſion an den badiſchen
Hof in Karlsruhe mit Erfolg aus und übernahm 1818 den ungleich ſchwierigeren
Auftrag, gemeinſam mit einem luzerniſchen Geſandten, Schultheiß Ruktimann,
im Namenbeider Cantone eine Unterhandlung in Rom mit dem päpſtlichen
Stuhle über Exrichtung des projectirten neuen Bisthums Baſel zu pflegen.
Entgegenſtehende Wünſche anderer Cantone, das Beſtreben der Curie möglichſt
viele kleine Dibceſen zu ſchaffen, vor allem die Zähigkeit des Cardinals Conſalvi
und ſeiner Beauftragten geſtalteten die Aufgabe der beiden Abgeordneten un—
gemein mühevoll, zuletzt erfolglos. Nach Einreichung einer entſchiedenen Schluß—
erklärung verließen ſie Rom, das auf weitere Verhanblungen mit der Nuntiatur un der
Schweiz verwies. F.aberhatte die Genugthuung, ſeine Haltung von der heimath
lichen Regierung vollkommen anerkannt, durch Verleihung derſelten ertheilten gol—
denen Verdienſtmedaille geehrt zu ſehen und die Reiſe, die bis nach Neapel und auf
den Veſuv ausgedehnt worden war, der Anblick Roms, Bekanntſchaften, wie
diejenige von Nebuhr, der Fauszeichnete, waren mehr als Erſaß für alles
Verdrießliche der Unterhandlungen. War es doch auch Größern, Oeſterreich, Han—
nover, den Niederlanden, bei der Curie ganz ähnlich ergangen. Heimgekehrt,
ſtieg F. 1820 imStaatsdienſte zu der wichtigen Stelle eines Amtsſtatthalters
der Regierung im Amtsbezirke Bern auf, in welcher er ſelbſtändig für die Ver—
beſſerung der öffentlichen Zuſtände nach allen Richtungen zu wirken Gelegenheit
fand, wurde 1828 zugleich zum Heimlicher, d. h. zu einem der beiden Beamten
ernannt, die als Beauftragte des Großen Rathes über die Aufrechthaltung der
Fundamentalgeſetze zu wachen und Beiſitz im Kleinen Rathe hatlen, und trat
endlich, 1824als wirkliches Mitglied in dieſe letztere Behörde ein. Sich nicht
auf die gewöhnlichen Verwaltungsgeſchäfte beſchränkend, halte F den allgemeinen
für Bern wichtigen politiſchen Fragen ſeine ſtete Aufmerkſamkeit zugewendet.
Der ariſtokratiſchen Staatsform des reſtaurirten Bern wünſchte er durch zeit⸗
gemäße Reformen nach Innen feſteren Halt zu geben; ihre Vertheidigung gegen
mannigfache äußere Gegner beſchäftigte ihn. Inerſterer Beziehung blieben
freilich ſeine Anſtrengungen in den wichtigſten Punkten erfolglos Wol kamen
1820 erſprießliche Refſormen mit Bezug auf den Staatshaushalt zu Stande, der
überhaupt die glänzende Seite der damaligenVerwaltung bildete, aber eine Ver—
änderung der Fundamentalgeſetze wodurch F. der Stadt Bern freiere Stellung
gegenüber der Staatsobrigkeit, beſtimmten Einfluß auf die Beſetzung der oberſten
Landesbehörde und Selbſtverwaltung zu verſchaffen beabſichtiglke, wurde im Maͤrz
1821 abgelehnt. Auch den Mangel an Jutiative und friſcher Thätigkeit, an

 



 

Entgegenkommen gegenüber der Bevölkerung bekämpfte F. in den Behörden oft
vergeblich. Glücklicher war ex in anderen Dingen. Er bewirkte 1819 die Er—

xichtung eines Denkmals in der Münſterkirche für dieim J. 1798 im Kampfe
gegen die Franzoſen gefallenen Vertheidiger Berns, war 1822 Miturheber des
erſten eidgenöſſiſchen Officiersfeſtes; er vertheidigte nachdrucksvoll Bern und den
Schultheißen von Wattenwyl, insbeſondere gegen Angriffe, welchedie legitimiſtiſche
und katholiſch-reactionäre Partei in Frankreich und deren Anhänger Jahre
hindurch gegen das patriciſche Bern richteten. Als Bern und auch die übrigen
ſchweizeriſchen Regierungen 1821 wegen Maßregeln gegen Karl Ludwig von
Haller von Bonald im Journal des Débats heftig angegriffen wurden, ver—
öffentlichte er eine energiſche Abwehr; es erſchien die: „Correspondance eéntre
M. le vicomte de Bonald et M. Eischer au sujet de la conversion de M. 0.
Lde Haller*“, Genèye 1821. Im Kleinen Ratheſtellten überhaupt Talent,
Energie, erworbene Verdienſte F. in die erſte Reihe, neben die Schultheißen
v. Wattenwyl und Mülinen und den Staatsſekelmeiſter v. Muralt, der jenen
beiden und F. gegenüber als Hauptderſtreng ariſtokratiſch Geſinnten galt.
Als in Folge der Karlsbader Beſchlüſſe, der Congreſſe von Troppau, Labach
und Verona die Mächte 1828 auf die Schweiz als Zufluchtsort vieler politiſcher

Flüchtlinge und Sitz einer freien Preſſe mit zahlreichen Begehren um Aus—
weiſung Verfolgter und um Maßregeln gegendie Preſſe einzudringen begannen,ſelbſt
das ariſtokratiſche Bern revolutionärer Geſinnung beſchuldigt wurde, und ein
geheimes Comits von Diplomaten, Prieſtern und UÜltra's, den jeſuitiſchen baieri—
ſchen Geſandten d'Olry an der Spitze (die „Cabale“), von Bernſelbft aus das
Feuerbei den europaſchen Höfen und in der ausländiſchen Preſſe ſchürte, ſtand
F unter denjenigen die berechtigten Forderungen ſich zwar nicht zu verſagen,
ebenſo entſchieden aber, unberechtigten gegenüber, die Unabhaängigkeit und Ehre
der Schweiz zu wahren gedachten. In dieſem Sinne führte Jaeine Miſſion
ſeiner Regierung bei denjenigen von Waadt, Wallis und Genf aus, wirkte an
der Tagſatzung mit und trat mit einer ihm eigenen Schlagfertigkeit Anmaßungen
der fremden Diplomatie entgegen. Er unterſchied von der rebolutionaren und
von der excluſiven Partei (wie er die Ultra's benannte) ſorgfältig eine ſchweige
riſchnationale. Von dem gleichen Standpunkte aus betheiligte er ſich auch
182226 nachdrücklich bei Aufſtellung und Behauptung des ſogen Rekorſions
concordates, des Verſuchs einer Anzahl Cantone, durch ein Syſtem gemeinſamer
Eingangszölle auf franzbſiſche Waaren Frankreich zu Abſtellung der Beſchrän—
kungen zu veranlaſſen, durch welche ſein Handels- und Zollſyſtem den ſchweige—
riſchen Verkehr immer mehr beeintrüchtigte. Gegenſtand heftiger Bekampfung
durch andere, vollem Freihandel huldigende Cantone und durch einen eigens
dazu beauftragten franzöſiſchen Botſchafter den Marquis v. Mouſtier, der die
Uneinigkeit der Cantone auf jede Weiſe förderte, mußte das Concordatfreilich
ſchon 1824 dahin fallen. Mit Mouſtier ſelbſt, der ſich gegen Bern und gegen
Fperſönlich ſehr beleidigend und ganz im Sinne der Cabale“ benahm, gerieth
F dabei ernſt zuſammen. DasNachlaſſen der revolutionären Parteien im Aus⸗
lande und damit auch der Polizeithaligkeit der Maͤchte nach demSiege der
bourboniſchen Reſtauration in Spanien, ſowie die feſte Sprache des Vororts
Bern verſchafften endlich der Schweiz gegen Ende 1824 größere Ruheunddie
Erſetzung von Mouſtier durch den neuen franzbſiſchen Botſchafter Rayneval,
1825, ſtellte auch mit Frankreich ein gutes Vernehmen her. Inzwiſchen blieb
F. in allen wichtigen ſchweizeriſchen außeren Angelegenheiten für Bern betheiligt
hatte denſelben 1825 insbeſondere in dem auftauchenden Streite überZulaͤſſigken
des berniſchen Ohmgeldes einer Abgabe auf alle in dem Canton eingefuührten
auch ſchweizeriſche Weine zu vertreten (zum Theil gegen ſeine perſönliche
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Ueberzeugung), brachte 1828 eine wichtige Uebereinkunft mit den Niederlanden
bekreffend die dortigen Schweizerregimenter zum Abſchluß und unternahm mit
Freunden einen neuen ernſten Verſuch, Abänderung der Fundamentalgeſetze im
früher ſchon beabſichtigten Sinne zu bewirken. Aberauch dieſer Verſuch ſcheiterte
an dem ſchroffen Widerſtande der Ultra-Ariſtokraten (December 1826) und als
F. von der Nothwendigkeit der verworfenen Reform tief überzeugt, im Frühjahr
1827 noch einmal die Sache anregte, mußte er ſchon bei den erſten Schrittken
erkennen, daß ſie völlig ausſichtslos war, und verzichten. Ohnehin beſtand bereits
in den regierenden patticiſchen Kreiſen eine nicht unbedenkliche Spaltung. Seit
1828 bewarb ſich das bourboniſche Königthum in Neapel bei mehreren Cantonen
und bei Bern vorzüglich um die Exrichtung ſchweizeriſcher Regimenter in ſeinem
Dienſte. Die Frage, in der ſich Intereſſen und Anſchauungen im Patriciat
auf's mannigfachſte kreuzten, hielt die Gemüther in heftiger Spannung und trat
mehr und mehr in den Vordergrund. F. war neben dem Schultheißen von
Waͤttenwyl einer der entſchiedenſten Gegner des begehrten neapolitaniſchen
Dienſtes Als der Große Rath am 8. März 1827 imn derSachebeſchließen
ſollte, trat F. nut großem Nachdruck für die Ablehnung der Anträge von Neapel
auf, aber die Stimmen ſtanden ein und nur Wattenwyl's Stichentſcheid bee
wirkte, daß dieſe Ablehnung erfolgte. Wenige Tage ſpäter trat Wattenwyls
College, Mülinen, von Alter und Kränklichkeit gebeugt, aus der Regierung zu—
rück und unter größter Spannung erfolgte die Wahl eines neuen Schultheißen.
Sie fiel auf F. deſſen bisherige Leiſtungen, Thatkraft, Beredſamkeit und per—

ſpͤnliches Verhaͤltniß zu Watkenwyl dabei zuſammenwirkten und der Wahl große
Bedeutung gaben. Inweiten Kreiſen, ſelbſt unter ehemaligen Gegnern Fiſcher's
in anderen Cantonen, begrüßte man inihreinenvielverſprechenden Sieg des
einſichtigen, die Zeitbedürfniſſe erkennenden Theiles des ariſtokratiſchen Bern.
Perſonlichen Feinden Fiſcher's in Bern aber und den unverſöhnlichen Gegnern
des Patriciates im Canton und in der übrigen Schweiz, die Fiſchers Talent
und Beharrlichkeit in ſeinen politiſchen Grundſätzen kannten und fürchteten,
wurde er jetzt Gegenſtand mannigfacher, oft ſehr illoyaler Angriffe und auch die
legitimiſtifchen Kreiſe unter den fremden Diplomaten zeigten ſich über ſeine
Wahl nicht erfreut. Als Schultheiß repräſentirte nun F. Bern auf der Tag—
ſahung von 1827 und beim Abſchluß des intercankonalen Vertrags, betreffend
das errichtete neue Bisthum Baſel (26. März 1828), alserſter eidgenöſſiſcher
Bevollmächtigter die Schweiz in den wichtigen Nachbarstrackaten mit Frankreich
über Niederlaſſungs⸗ und Gerichtsverhältniſſe vom 18. Juli 1828. Mitbeſon—
derem Eifer und Ernſt nahm er an der Spitze der Obrigkeit an der Feier des
driktken Jubilaäums der berniſchen Kirchenreformation Theil, das am 1. Juni
1828 gefeiert wurde. Mittlerweile tauchte die Frage des neapolikaniſchen
Dienſtes wieder auf. Die im Sommer 1828 unerwartet erfolgende Anzeige der
königlich niederländiſchen Regierung, daß ſie die ſchweizeriſchen Regimenter in
ihrem Dienſte binnen Jahresfriſt zu entlaſſen gedenke, ließ die Rückkehr von üben
2000 berniſchen Officieren und Soldaten in die Heimath ohne Beſchäftigung
und Ausſichten erwarken und mußte eine anderweitige Verwendung derſelben
wünſchbar erſcheinen laſſen. Die Unterhandlungen mit Neapel wurden daher
wieder angeknüpft, und führten zum Abſchluſſe eines Dienſtvertrages für ein
berniſches Regiment am 6 Oct 1828. Auch F,erklärte ſich für die ihm jetzt
nothwendig ſcheinende Sache. Vergeblich waren hingegen ſeine und Wattenwyl's
Bemuhungen dafür, daß Bern in dem immerbitterer ſich geſtaltenden Streite
belreffend das Ohmgeld ſeine Iſolirung unter den Cantonen durch ein Ein—
ſenken hebe; die Mehrheit des berniſchen Großen Rathes wollte hievon
nichts wiſſen; ſelbſt ein Einlaſſen auf eine Vermittelung durch unbetheiligte



  
Canlone wude wiederholt verweigert (Februar 18209, März 1880) Starre

Palticier und Gegner des Patrictiates, denen jene Iſolirung erwünſcht war,

iulen hierin gegen die beiden einſichtigeren Schultheißen zuſammen. Inzwiſchen

bar das Jahr 1880 angebrochen, das eine ſich in vielen Zeichen unverkennbar

ankundigende neue Zeit zum Durchbruche bringen ſollte. Schon hatke dieſe in

großerer Freiheit der Preſſe in vielen Cantonen in einer Verfaſſungsreviſton in

Luzern zu Ende 1829 Ausdruck gefunden F. als Amtsſchultheiß, präſidirte

zum erſten Male die in Bern zuſammentretende Tagſatzung. Erxeröffnete ſie

mit einer Rede die wie ſeine ganze Haltung großen Eindruck machte, von
kleinlichen Gegnern aber auch ſoſort zu hämiſchen Verdächtigungen benutzt

wurde Die Tagſatzung, die diesmal keine grundſätzlichen Fragen zu behandeln

hatte, verlief raſch und friedlich Aber mitken in die Tage ihres Beiſammen—

fſeins war die Kunde von der Pariſer Julirevolution gefallen, die wie ein er—

ſchütternder Schlag auf das ganze Gefüge der inneren politiſchen Verhältniſſe

der Schweiz traf und auch für die Begiehungen des Landes nach außen un—

berechenbare Veränderungen nach ſich ziehen konnte. Während ſofort in einer

ganzen Reihe von Cantonen Umwälzungen und Verfaſſungskämpfe eintraten,

wandte Bern, als Vorort, ſeine Aufmerkſamkeit den auswärtigen Verhältniſſen
zu, vermittelte und befürwortete bei den Cantonen die Anerkennung des durch
inen Bevollmächtigkten ſich ankündigenden neuen franzöſiſchen Königthums, kam

aber ſchließlich, da allſeitige Rüſtungen der Mächte einen europäiſchen Krieg er—
warten ließen und ernſte und einträchtige Vorkehrungen zu nachdrücklicher Be—
hauptung der ſchweizeriſchen Neutralitat anumgänglichſchienen, zum Entſchluſſe,
die Tagſahung außerordentlicher Weiſe wieder einzuberufen. Unter Fiſchers

Leilung rat ſſte am 28. December zuſammen, traf in wenig Tagenvolle Anſtalt
zum Aufgebot der ganzen Wehrkraft des Landes undrichtete eine Neutralitäts—
rklärung an die Mächte, ſtellle aber auch den mit bisherigen Bundesvorſchriften
nicht im Einklang ſtehenden und nicht durchführbaren Grundſatz der Nicht-Ein—
miſchung des Bundes bei cantonalen Verfaſſungswirren als Norm für die Zu—
kunfl auf; eine Regel, welche nur beſtimmt war, den Verfaſſungen der Reſtau—
rationszeit die im Bunde verheißene Garantie zu entziehen. Vergeblich hatten
Bern uͤnd Uri gegen dieſen Beſchluß geſprochen. Auch für Bern war übrigens
Abänderung der Verfaſſung nun unausweichlich. Die Bürgerſchaft der Haupt—
ſtadt, die wohlhabenden und gebildeten Bewohner der Landſtädte ſtrebten nach
Theilnahme an der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten; die in anderen
Caͤntonen ſiegreichen Parteien, auch Frankreichs Einflüſſe, das in einer völligen
Umwälzung in der Schweiz ſein Intereſſe ſah, richteten ihre Anſtrengungen
gegen das ariſtokratiſche Bern. F. wünſchte die Grundlagen der bisherigen
Verfaſſung beizubehalten, ihr aber durch Erweiterung des Kreiſes der Bexechtigten
breitere Unterſtützung auch außerhalb des Patriciates zu gewinnen undgleich—

Zeitig die Regierungsgewalt zum Schutze der Ordnung und geſetzmäßigen Ueber—
gangs zu den neuen Formen durch umfaſſende militäriſche Maßregeln zu ver—
ſtärken. Aber dem erſteren ſchon fruͤher von ihm vergeblich verfolgten Gedanken
ſtanden Diejenigen entgegen, die von keinen Zugeſtändniffen wiſſen wollten;
Andere, auch Wattenwyl, verwarfen jede ungewöhnliche Maßregel zumSchutze
der Regierung als bedenklich Am Endebeſchränkte ſich der Große Rath auf
den nichts entſcheidenden, aber Alles in Frageſtellenden Beſchluß, eine außer—
ordentkliche Commiſſion von 11 Mitgliedern zur Prüfung aller Vorſchläge oder
Wunſche niederzuſeßen, die ihr in Betreff der Verfaſſung Geſetze oder Verwal—
lung eingereicht werden würden (6. December 1880) und einige unbedeutende
militäriſche Anordnungen zu treffen. Während nun zahlreiche Begehren ver—
ſchiedenſten theilweiſe eingreifendſten Inhaltes einliefen ſteigerte ſich überall die
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Bewegung, ergriff nach und nach die Maſſen, auch des Landvolks,nahmim
franzöſiſchen Theile des Cantons, dem katholiſchen Jura, bald die Geſtall eines
drohenden Aufruhrs an undentlud ſich endlich zu dem entſcheidenden Schlage
auf die ganze beſtehende Ordnung der Dinge durch die unter Leikung der Brüder
Schnell von Burgdorf abgehaltene große Volksverſammlung in Munſingen vom
10. Januar 1881. Hier wurde zuerſt die Auſſtellung eines beſonderen Ver—
faſſungsrathes d. h. Umgeſtaltung des Staates ohne Rückſicht auf die beſtehenden

Geſetze und Behörden von Karl Schnell verlangt. F. der anfangs Januar zu
den in Luzern fortgeſetzten Sitzungen der außerordentlichen Tagſatzung abgegangen
war, fand, als er am . Januar heimberufen in Bern ankam, die Verhaͤltmſſe
in voller Auflöſung, die Regierung machtlos, der Ausgang des folgenden Tages
beſtätigte dieſe Lage und als der Große Rath am 18. Januar zur Berathung
des Berichtes der Eilfercommiſſion zuſammentrat, ſtellte F. in ergreifender Rede den
die Verſammlung überraſchenden, von einem Theile derſelben lebhaft beſtrittenen,
aber von ſeinem Collegen, v. Wattenwyl, gebilligten Antrag die obrigkeitliche
Gewalt niederzulegen und einem vom Volke zu wählenden Verfaſſungsrathe die
Entwerfung einer neuen Verfaſſung zu überlaſſen, nach deren Annahme durch
das Volk die nur noch proviſoriſch fortzuführende Verwaltung von der bisherigen
Regierung auf die neuen Behörden zu übertragen ſei. F. warſich bewußt,
hiermit die ausdrückliche Abdication des Patriciates, das Ende des alten Bern
und ſeiner eigenen Laufbahn an der Spitze deſſelben zu beſiegeln, ſah aber keine
Möglichkeit, auf anderem Wege gewaltſamen Auftritten unberechenbarer Art oder
ausgeſprochener Anerkennung politiſcher Grundſätze zu entgehen, die ſeinen Ueber—
zeugungen zuwiderliefen. Mit großer Mehrheit wurde ſein Antrag zum Be—
ſchluſſe erhoben und in einer Proclamation dem Volke hiervon Kunde gegeben
Am 1. Februar trat der Verfaſſungsrath zuſammen, am 31. Juli erfolgte die
Annahme der von ihm ausgearbeiteten Verfaſſung durch das Volk und am
20. Oct. trat die bisherige Regierung ab. Der vonihrveröffentlichteum—
faſſende: „Bericht über die Staatsverwaltung des Cantons Bern von 1814 bis
1830“ und eine von F.verſfaßte Abſchiedsproclamationblieben ihre ehrenden
Denkmale. —

Gänzliches einſtweiliges Enthalten von jeder Theilnahme an den öffent
lichen Angelegenheiten wäre nun für F. vollkommengerechtfertigt und bei den
Leidenſchaften, die um ihn walteten, wol auch das Richtige und Glücklichſte geweſen
Allein das Gefühl ſeiner bisherigen Stellung, Sorge um die Vaterſtadt und deren
Beſitz und Rechte, die Ueberzeugung von der Pflicht, hiefür einzuſtehen, das
Bewußtſein ſeiner Kraft und das Bedürfniß politiſcher Thätigkeit geſtatteten ihm
ein ſolches Verhalten nicht. Der Verfaſſungsarbeit trat er durch eine „Kritiſche
Beleuchtung“ des erſten von einer Commiſſion ausgearbeiteten Entwurfes, die
nicht ohne allen Erfolg blieb, dann aber auch durch eine öffentliche „Erklärung“
gegenüber, die ſeine Verwerfung des definitiven, dem Volke vorgelegten Ent—
wurfes kund that und weſentlich auf einen die Zahl der ſtadtbürgerlichen
Mitglieder des Großen Rathes beſchränkenden Artikel begründete. Fiſcher's Er—
klärung ſchloſſen ſich 188 Stadtberner an. Denn auch die Mehrheit der Stadt—
bürger, anfänglich gegen das Patriciat und mit der Bewegung gehend, hatte
ſich vom Verfafſſungsrathe getrennt, als derſelbe der Stadt jede bevorzugte
Stellung verweigerte und ſie allen übrigen Gemeinden des Landes durchaus
gleichſtellte. Schon im April 1831 ſtand die Stadt der werdenden neuen Ord—
nung der Dinge abgeneigt gegenüber und als die Bildung ſogenannter Schutz—
vereine für letztere in allen Theilen des Cantons, unter Beguünſtigung des Ver—
faſſungsrathes, erfolgte, erfüllten ſie Befürchtungen, welche zu einer feierlichen
Verwahrung ihrer Rechte durch die oberſte Stadtbehörde (19 Septbr.) führten.
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Mittlerweile hatte auch die Stadt ſelbſt ſich eine neue Verfaſſung zu geben, und
F. —noch als Mitglied der proviſoriſchim Amte gebliebenen Regierung —
an den Arbeiten der ſtädtiſchen Verfaſſungscommiſſion als Mitglied und Vor—
ſitzender eifrigen Antheil und nach Annahme der neuen Stadtverfaſſung auch
die am 28. September auf ihn gefallene Wahl zum Präſidenten des neuen
Stadtrathes angenommen. Dieſe Stellung gaballen ſeinen Schritten, ſchließlich
auch ſeiner, allerdings mit der „Erklaͤrung“ folgerichtigen Ablehnung des
Eintritts in den neuen großen Rath des Cantons doppelte Bedeutung, erregte
den Argwohn der neuen Machthaber und vermehrte das Mißtrauen, welches die—
ſelben, vor allem die Brüder Schnell und der von ihnen geleitete Präſident des
Verfaſſungsrathes und neue Schultheiß, Altrathsherr v. Tſcharner — früher ein
ſtarrer Anhänger des Alten und entſchiedener Gegner von Fiſcher's Reformvor—
ſchlägen im Kleinen Rathe — gegen F. hegten, Eindrücke, denen zu begegnen
F. nach ſeiner Denkungsart verſchmähte. Bald vermehrten die ſich drängenden
Exreigniſſe in und außer dem Canton, die Gründung des ſchweizeriſchen Schutzvereins
in Langenthal, die Neuenburger und Basler Wirren, die von der Regierung vor—
geſchriebene allgemeine Eidesleiſtung der Beamten und Officiere duf die neue
Verfaſſung und die Verweigerung dieſes Eides durch 73 Officiere aus den Kreiſen
des Patriciates und ſeiner Anhänger (10. Jan. 1882),die gegenſeitige Spannuug.
Die Regierung trat feindſelig gegen die Stadt auf, erklärte, keine Kenntniß von
der, 1831 doch ausdrücklich durch ſie genehmigten Stadtverfaſſung zu haben
(Januar 1882), erließ am 19. Mai 18832 ein Decret über Erneuerung der
Gemeindebehörden im Canton, welches neben den bisher allein beſtehenden
Bürgergemeinden Einwohnergemeinden ſchuf und ihnen ein Vermögen zuerkannte,
das nur auf Koſten der erſteren gebildet werden konnte, und hob am 28. Mai
die kraft der Beſtimmungen eines Regierungsdecretes vom J. 1804 im JI1830
errichtete und ſeither vom Staate, gleichwie die Schutzvereine, mit Waffen ver—
ſehene ſtädtiſche Bürgerwehr auf. Durch einen Großrathsbeſchluß vom 21. Aug.
ließ ſie zugleich den der Familie v. Fiſcherim Januar 1831 aufvier Jahre
verlängerten Pachtvertrag betreffend die Poſten aufheben und die Pacht aufMonals
friſt ſtatt Jahresfriſt) künden. Dieſen Vorgängen gegenüber beſtellte der große, aus
140 Mitgliedern beſtehende Stadtrath eine Specialcommiſſion mit Auftrag und un—
bedingter Vollmacht zur Wahrungder Rechte der Bürgerſchaft gegen Gefaͤhrdung durch
das Decret vom 19. Mai und ernaunte F. zum Präſidenten dieſer ſiebengliedrigen
Commiſſion; ein Schritt, den alle Geſellſchaften (Zünfte) der Bürgerſchaft in
beſonderen Zuſchriften der Behörde verdankten, deſſen bedenkliche Seite für die
Sieben“ F. aber ſehr wol exkannte. Dennoch folgten er und die übrigen ſechs
Ernaunken dem an ſie ergangenen Rufe Gemeinſam veranſtalteten ſie nun die
Veröffentlichung zweier Flugſchriften zur Vertheidigung der neuen Stadtverfaſſung
und des durch die Dotationsurkunde von 1808 der Stadt bei Ausſcheidung mu
dem Staate zugekommenen Vermögens, reichten zwei Mal eine Rechtsverwahrung
der Stadt gegenüber dem Decrete vom 19. Maibei der Regierung ein, welche
dieſelbe ſchroff zurückwies, gingen aber auch unvorſichtiger Weiſe ſo weit, für
künftige Wiedererrichtung einer Bürgerwehr die Anſchaffung von Munilion und
Waffen zu beſchließen und erſtere bereits insgeheim anzuſammeln, während ſchon
allerlei Gerüchte von Anſchlägen gegen die Regierung circulirten, das Benehmen
einzelner Patricier, die über die Bedächtigkeit der Stadtbehörden ſpotteten, Auf⸗
ſehen erregte und der Große Rath am 7. Juli ein neues Geſetz über Aufruhr
und Hochverrath erließ, das die heimliche Aufſammlung von Waffen und Kriegs

bvorräthen mit Strafe bedrohte, allerdings aber dem Stadkrathe amtlich nuht
mitgetheilt wurde. Als kurz darauf die von allen Vorgängen wohlunterkichtele
Regierung gegen die eifrigſten ihrer Gegner einzuſchreilen, ſie millen in Be—



 

muhnungen, Anhänger zu werben, aufzuheben beſchloß (die bedeutendſten entkamen

ei Lande vor der projectirten Verhaftung) und am 31Auguſtauch eine

Amnerſuchung des Stadthauſes anordnete, kaͤmen hierbei jene verheimlichten

Mumliousvorräthe zu Tage, was ungeheures Aufſehen erregte und zu den aben—

uelichſten Gerüchten über eine große Vaſchworung und beabſichtigte gewalt—

ſame Reackion Veranlaſſung gab. Die Regierung raf ſofort umfaſſende mili—

ariſche Anſtalten, rief acht ihr befreundete Cantone zu eventueller Hulfeleiſtung

auf und ergriff mit Begierde den Anlaß den Sieben den Proceß zu machen

Fals Prafdent und der mit den gemachten Ankäufen betraut geweſene Oberſt

. Iſcarner erſchienen als beſonders gravirt, und als zu Tage kam, daß F.

de in uem deeuntflohenen Patricier, Fiſcher von Eichberg verwandt und

nahe befreundet war, nicht ohne Kunde von deſſen Geſinnungen und mancherlei

Schrillen geweſen und ihn in verhaulichen Schreiben unter verhüllten Formen

vorUnvorſichtigkeiten gewarnt hatte, glaubte die Regierung an einen Zuſammen⸗

hang zwiſchen den Abſichten der Entflohenen und der Siebenercommiſſion und

uchle, freilich vergeblich, nach wirklichen Beweiſen dieſer Connexität. Sechs

Monéde beb Facht Monate Tſcharner, drei Monate blieben ihre Collegen

in ſtrenger, theilweiſe quäleriſcher Unlerſuchungshaft, ehe eine Freilaſſung auf

Burgſchaft erfolgte; der Proceß aber wurde noch ſieben Jahre hindurch gegen ſie

abſichtlich und mit aſichtsloſer Hintanſetzung geſetzlicher Vorſchriften fort⸗

geſchlepph. Durch bloßes Regierungsdecret blieben ſie mittlerweile in der bürger—

chen Ehrenfaͤhigkeit im politiſchen Slimmrecht) eingeſtellt; ein zweimaliges

obergerichtliches Zwiſchenerkenntniß, daß die geſuchte Connexität“ nicht be—

ſtehe wurde durch verfaſſungswidrigen Machtſpruch des Großen Rathes

aufgehoben, ein neuer Slaatsauwalt ernannt und unter ungewöhnlicher Ver—

offentlichung der Unterſuchungsacten vor erſolgtem Urtheil das Verfahren ſo

lange verzogert, bis die Wahl eines neuen Obergerichtes vorgenommen und das⸗

ſelbe mit ergebenen Anhängern der Regierung beſetzt werden konnte die auf

Connexitat“ erkannten. Ende 18837 erfolgte endlich das erſtinſtanzliche Urtheil,

helches nach der Gerichtsordnung auch ohne Appellation noch an das Ober⸗

gericht gelangen mußte; ie Sieben weſentlich freiſprechend, wurde es nicht publicirt.

Erſt am 80 Decbr. 1839 faͤllte das Obergericht ſeinen entgegengeſeßten Ent—

ſcheid Ohne Erwähnung des erſtinſtanglichen Urtheils erklärte derſelbe F. des

hoͤhen, Tſcharner einigen Verdachtes der Urheberſchaft an Hochverrathsverſuch,

ihre vier Collegen (ein Slebner der betagte Alt-Sekelmeiſter v. Jenner, war

Aleweile geſtorben) polizeilichen Vergehens ſchuldig und verfällte die beiden

Afteren zu Wwe,jähriger, letztere vier zu eimjaͤhriger Gefängnißſtrafe und zur

Tagung derKoſten der ganzen langen Procedur. Das Bewußtſein ganzer

Kreiſe der Bevolkerung, der Sadvorallemaber auch perſönlicher und grund⸗

ſaͤßlicher Gegner der Sieben, wie Reuhaus ſelbſt Schultheiß v. Icharner's und

den Sqhnell verwandten Blöſch (ſ d) u, a. m, lehnte ſich laut gegen dies

Unheil auf Zahlreiche Bittſchriften für die Sieben, ein von Neuhaus angeregter

Reglerungsantrag auf Amneſtie gelangten an den Großen Rath Aber obwol

die Bruder Hans und Karl Schnell, Delche dem Proceß mit bewußter Abſicht

ſeinen Gang aufgeprägt hatten, ſeit 1888 nicht mehr in der Behördeſaßen,

tle dod die ledenſchaftliche Sprache ihres Organs, des Volksfreundes und

des Reſtes hrer Auhänger die Verwerfung der Amneſtie Merbokene Ausſicht

auf Gnade bei Geſuch der Verurtheilten, nile nur einen derſelben, den Krankheik,

Aller und dungende Bilten der Seinigen beugten, zu ſolchem Geſuche bewegen.

F. aber, Tſcharner und ihre drei Collegen v. Diesbach, Dr. jur Hahnund

De ee. Lutß haten die über ſie verhängte, durch ihre freundſchaftliche Ver

bindung erleichterte gemeinſame Haſft auf demSchloſſe Thorberg, unweitk Bern,
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an und blieben, letztere drei bis 1841, F. und Tſcharner bis Anfaugs März
1842 in derſelben. Die vorangehenden langen Jahre der Dauer des Proceſſes
von 1833 —40 hatte F. im Waadtlande und in Geuf zugebracht, perſönlich frei
aber aller politiſchen Rechte beraubt und durch die Ungewißheil ſeines Schickſals
gebunden. In Genfließ er damals eine Darſtellung über alle Phaſen des Proceſſes
drucken: (Exposse succinet de la marche du proeos intente par le Gouvernement
de Berne, en 1832, aux membres de la commission du Conseil de la ville, et de
Ia sentence de la Cour suprôme du 80, Dec 1889, Gendye, Grua- 1840. (Als
Manuſkript gedruckt.) Zehn Jahre reifſter Manneskraft waren ihm unter dieſen
Prüfungen verfloſſen, den Sechzigen nahe trat er nach erſtandener Haft in wirkliche
Freiheit zurück. Einen Verſuch der Stadtgemeinde Bern, für ihre einſtigen Bevoll⸗
mächtigten die ihnen auferlegten Proceßkoſten zu tragen, beſtrafte die Regierung
mit Entſetzung der Mitglieder des Bürgerrathes die den von der Gemeinde nu
faſt einſtimmigem Mehr angenommenen Antrag vor letztere gebracht hatten; die
Summe mußte von den Verurtheilten ſelbſt entrichtet werden Acht Jahre
brachte nun F. theils in ſtiller Muße auf einem erkauften Landſitze bei Bern,
theils auf einigen Reiſen zu, ein aufmerkſamer, aber aller ackiven Theilnahme
fernſtehender Beobachter der Zeitereigniſſe, der Umwälzung der Schweiz durch
den Sonderbundskrieg von 1847, der europäiſchen Revolutioͤ von I8B8u —
bis 1850 die ausſchließliche Herrſchaft der jungradicalen Schule Stämpfli's in
Bern der Oppoſition aller Andersgeſinnten und einer durchgreifenden Volks⸗
bewegung weichen mußte. Den Nachfolgern der ehemaligen liberalen Partei
unter Bloöſch (. d) ſchloſſen ſich hierbei die Stadtbürgerſchaft von Bern in großer
Mehrheit und auch viele der, freilich längſt keine politiſche Partei mehr bilden⸗
den Patricier an zumeiſt jüngerer Generation Auch F. drängte man zur
Theilnahme. Kühl ſah er der Entwicklung der Dinge zu, wünſchte denſelben
fern zu bleiben, unternahm eine Reiſe ins Ausland, wurde aber dennoch, wider
ſeinen Willen, in Brienz zum Mitgliede des neuen Großen Rathes gewählt, der
nach dem Siege der Bewegung durch die (zweite) Volksverſammlung von Mün—
ſingen vom 28. Marz 1880 aufgeſtellt wude Fglaubteſich verpflichtet, das
Ergebniß der ſehr beſtrittenen Wahlen in Briem ſelbſt, wie im Canton über—
haupt, nicht durch Ablehnung zu gefährden, entſagte ſeiner Ruhe undhielt nun,
ein Veteran von 64 Jahren, mit großer Treue und Aufopferung zu der aus ſo
verſchiedenartigen Elementen beſtehenden Partei, die, Blöſch an der Spitze, das
Ruder ergriff. Keine Rückerinnerung, auch nicht der Mangel innigeren Verſtänd⸗
niſſes zwiſchen Blöſch, dem das alte Bern fremd war, und ihmſelbſt hielt F.
ab, die neue Regierung kräftig zu unterſtütenund di— Einigkeit unter den Ver—
bundenen zu wahren und zu oͤrdern Soſort aber erſahen ſich auch Stämpfli
und deſſen Partei F. und die Patricier zum ganz beſonderen Angriffspunkt und
während der von Bloſch einſt vermittelle Dotaionsvergleich zwiſchen dem Staate

und der Stadt Bern zu Verdächtigungen wider Blöſch dienen mußte, warf
Stämpfli ſeine Beſchuldigungen gegen das Patriciat über angeblich unterſchlagene
Gelder aus dem im J 1798 von den Franzoſen geplünderken Staatsſchatze ins
Publicum. Als Faund 8ſeiner Standesgenoſſen gerichtliche Klage gegen ihn
erhoben, ſuchte Stämpfli ſich dem ordentlichen Rechtsverfahren zu entziehen,
bahnte einen Petitionsſturm an den Großen Rath an, damitdieſer eine außer
ordentliche Unkerſuchung über die Schatgelder und dieDokationsgüter der Stadt
anordne und hoffte durch den verlangten Austritt aller Stadiberuer bei de Be
rathung die Ernennung einer ihm blind ergebenen Unterſuchungscommiſſion zu
erzielen. Die Berechnung mißlang; der Große Rath lehnte ein Zuruckommen
auf die Dotationsangelegenheit ab und beſtellte zur Prufung der Schatzgelder⸗
frage eine aus fünf Unparleiiſchen und vier Anhängern Stampfli's zuſammen⸗
geſetzte Commiſſion. Die Widerlegung aller Behauptungen des Letzteren durch

—
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die Commiſſion auf Grund der Acken des berniſchen Archives eine ſchneidige
Flugſchrift Fiſcher's Herr Stämpfli und die Millionen. Wer hat geſammelt

und wer hat zerſtreut?“ (Bern 18852) und diegerichtliche Verurtheilung
Stämpflis auf Klage der von ihm Angeſchuldigten, die aus den eigenen Pa—
pieren der einſtigen ranzöſiſchen Plünderer Berns die Grundloſigkeit ſeiner Ver—
laumdungen nachweiſen kounten, machten ſeinem Unterfangen ein Ende. In—

deſſen bleb die ungewiſſe politiſche Lage Berns im Ganzendieſelbe, bis nach
vierjaͤhrigem heftigem Kampfe der Parteien Auſſtellung einer ſogen. Fuſions—
regierung erfolgte, in welche Blöſch und Stämpfli zuſammen eintraten. Hierbei

erwirkten Lehterer und ſeine Freunde die Anerkennung von⸗Großrathswahlen im
Kreiſe Brien, welche ihre dortigen Anhänger unter kumultuariſcher Vergewalti—
gung der Mehrheit ganz ungeſetzlicher Weiſe vorgenommen hatten, um die
Wiederwahl von F. und eines Geſinnungsgenoſſen deſſelben zu verhindern F
deſſen Ausſchluß aus dem Großen Rathe eine Vorbedingung der Fuſion geweſen
zu ſein ſcheint, wurde von der Partei ſelbſt preisgegeben, die er mit uneigen—

nutzigſter Aufopferung unterſtützthatte Die wiedererlangte Ruhe und Freiheit des
Privalſtandes ließ ihn das Gefuͤhl der erlittenen ſchweren Unbill überwinden. Noch
16 Jahre eines rüſtigen, bis zuletzt thätigen Greiſenalters waren ihm beſchieden

Der Sladt ganz nahe wohnend,betheiligte er ſich, wie ſeit 1842, an mannig—
ſachen Beſtrebungengemeinnütziger kirchlicher und wohlthätiger Zwecke, blieb

bis 18857 Praͤſident des ſtädtiſchen Armenvereins, bis 1868 Präſident der

Kuchgemeinde an der Mdek, der er angehörte und für die ex an der Bezirks—

und Cantonalſynode als weltliches Miglied wiederholt Theil nahm. Jetzt
ſchrieb er auch zwei größere hiſtoriſche Werke; 1867, zum Andenken ſeines ein—

ſtigen Amtsgenoſſen, die „Erinnerung an Niklaus Rudolf v. Wattenwyl, weiland

Schultheiß der Stadt und Republik Bern“ (Bern Dalp 1867)1868 ſeine
Ruckblicke eines alten Berners“ (Bern, bei K. J. Wyß) Beide Schriſten ſind

deich an Aufſchlüſſen zur neuern Geſchichte Berns und ſchöne Denkmale für
Waltenwyl, ſür das alte Bern und den Verfaſſer, der das 80 Lebensjahr über—

ſchriſten halte, als er dieſe Atbeiten ſchrieb. Auch andere Aufzeichnungen über

Berns Geſchichte beſchäftiglken F. jetzt wie früher. Erſt 1869 verließ den Greis
ie Arbeusluft und nach kurzer Krankheit ſtarb er, der „etzte Schultheiß des

len Bern“, am 89. Jahrestage ſeines einſtigen Rucktrittes vom Amte, der das

ide des von ihm geleiteten Freiſtaates beſiegelte. Bis ins höchſte Alter hatte
lene Wurde auch das Aeußere, die hohe Geſtalt, den eindringenden Blick des

isgezeichneten Mannes umgeben. —
Ebensnachrichten über EmFriedrich v. Fiſcher, Schultheiß der Stadt

und Republik Bern, p.K.SFriedrich v Fiſcher, Bern, KeaJ. Wyß, 1874

Iſchers angeführte eigene Werke (Eine 1847 von ihm auf Verlangen
der Redaction des Pariſernuaite bistorique et biographique verfaßte kurze

Selbſtblographie in dieſem Sammelwerke war uns nicht zugänglich) —

Tillier, Geſchichte der Eidgenoſſenſchaft während der ſogen Reſtaurationszeit,
BderBern uͤnd Zürich 184849. Derſelbe, Geſchichte der Eidgenoſſen⸗

ſchaft waͤhrend der Zeit des ſogen. Fortſchriktes 3 Bde, Bern 1883558

Unlerſuchungsacten über die in der Republik Bern im J. 18832 ſtattgefundenen
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Reaclonbeſuhe 8Bde Burgdorf, GLanglois 18834 — Wyß Rud

Vertheidigung der Mitglieder der Specialcommiſſion des Stadtrathes von

Bern, Bern 18834 erſelbe, Geſchichte des Stadte und Staatsgutes der

allen Republik Bern Beru und Zurich, Schultheß 1881. Nebſt Nachtrag

Gonzʒenbach, Aug v. Eingangsbericht des Bexichterſtatters der Schaͤtzgelder

commiſſion, Bern 1888. Eigeneperſönliche Exinnerungen— — —
GavoWyß.
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